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Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

Umwelt und Energie (uwe) 

Energie 

 

Ablaufdiagramme Energienachweise ab 1. Juni 2026 

Gesetzesgrundlage 

Das revidierte Energiegesetz des Kantons Luzern (KEnG, SRL Nr. 773) zusammen mit der zu-

gehörigen Verordnung (KEnV, SRL Nr. 774) sind seit 1.3.2025 in Kraft. Im Kanton Luzern kom-

men grundsätzlich die Nachweisformulare nach MuKEn 2014 der EnFK zum Einsatz. 

Bei der Eigenstromerzeugungspflicht sind die Vollzugshilfe EN-204-LU und das Formular EN-

204-LU anzuwenden. Das Vollzugshandbuch Energie des Kantons Luzern mit den Kantonalen 

Abweichungen geht den Vollzugshilfen der EnFK vor. Alle Hilfsmittel sind unter www.energie-

gesetz.lu.ch abrufbar. 

Nachweispflicht 

Bei einem Baugesuch ist gemäss § 55 Abs. 2 lit. d Planungs- und Bauverordnung (PBV, SRL 

Nr. 736) ein Energienachweis einzureichen. Falls die genannten Unterlagen zum Zeitpunkt des 

Baugesuchs noch nicht vorliegen, sind sie rechtzeitig vor Baubeginn nachzureichen. Anträge 

für Erleichterungen, Befreiungen und Ausnahmen sind mit dem Baugesuch einzureichen. Der 

Nachweis erfolgt zwingend digital über www.energievollzug.ch (EVEN). Der Energienachweis 

sind auch dann der Gemeinde einzureichen, wenn baurechtlich keine Bewilligung notwendig 

ist (§ 27 KEnV). 

Ablaufdiagramme 

Die nachfolgenden Ablaufdiagramme zeigen für verschiedene Bauprojekte auf, welche Unter-

lagen einzureichen sind. Alle Unterlagen («EN-…») auf dem Weg vom Startfeld zum Ab-

schlussfeld sind für das Projekt notwendig. Beim Abschlussfeld «Teilnachweise auf EVEN er-

stellen und einreichen» sind daher alle Unterlagen gemeint, die beim Durchlaufen des Ab-

laufs passiert wurden. Der Ablauf ist jedoch nicht chronologisch und bildet daher nicht den 

Zeitpunkt der Erstellung des Energienachweises im Verlauf des Bauprojekts ab. 

Die Diagramme bilden beheizte Gebäude ab. Gebäude ohne konditionierte Räume (ohne jeg-

licher Gebäudetechnik) werden nicht dargestellt. 

Die kursiv dargestellten Abkürzungen sind jeweils in der Legende «Abkürzungen» am unteren 

Seitenrand auf der linken Seite erklärt. 

Können die gesetzlichen Anforderungen nicht eingehalten werden, ist ein Ausnahmegesuch 

zu stellen. Zur Erläuterung des Vorgehens ist ein Ablaufdiagramm Ausnahmegesuche verfüg-

bar. 

Inhaltsverzeichnis 

• Neubauten 

• Umbauten und Umnutzungen 

• Erweiterungen 

• Ersatz eines Wärmeerzeugers / Elektro-Wassererwärmers 

• Beheizte Freiluftbäder 

• Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) bei Neubauten  

https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/773
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/774
http://www.uwe.lu.ch/vollzugshandbuch
http://www.energiegesetz.lu.ch/
http://www.energiegesetz.lu.ch/
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/736
http://www.energievollzug.ch/
https://srl.lu.ch/app/de/texts_of_law/774
http://www.energievollzug.ch/
https://uwe.lu.ch/-/media/UWE/Dokumente/Themen/Energie/Ablaufdiagramm_Ausnahmegesuche_KEnG.pdf?rev=fac6429002394086aaf290378d1b1d8b
http://www.energie-gesetz.lu.ch
http://www.energievollzug.ch
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Änderungsverzeichnis 

Tabelle 1: Änderungsverzeichnis 

 Version Datum Status Autor Kommentar 

1.0 1.01.2026 Veröffentli-

chung 

kaf / 

psc 

Erstellung und Publikation Ablaufdiagramme 

Energienachweise 

1.1 1.06.2026 Veröffentli-

chung 

kaf 

/psc 

Änderung Vollzugspraxis Meldepflicht 


